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 Kreistag Uckermark 17.06.2020       

 
 
 
 
Inhalt:  
 
Vergabe der Fördermittel über 2.500,00 Euro im Bereich Kultur 2020 

 
Beschlussvorschlag: 
 

Abweichend zum Vorschlag der Kreisverwaltung sollen die Anträge des MKC Templin e.V. 
(Wasserspiele) und des Quillo e.V. (Landqultour) mit jeweils 3.000,00 Euro bewilligt werden. 
   
 
Begründung: 
 

Entsprechend der Diskussion im Fachausschuss Kultur-Bildung-Sport am 26.02.2020 emp-
fehlen die Ausschussmitglieder, die benannten kulturellen Projekte zu fördern. 
 
Der Änderungsantrag ÄA/0053/2020 wurde auch in der Beratung des Ausschusses für Fi-
nanzen und Rechnungsprüfung am 03.03.2020 und in der Beratung des Kreisausschusses 
am 10.03.2020 mehrheitlich zur Beschlussfassung empfohlen.  
Da aufgrund der Corona-Pandemie die Sitzung des Kreistages am 18.03.2020 nicht statt-
fand, konnten auch die von den Fraktionen eingereichten Änderungsanträge nicht behandelt 
und beschlossen werden. Darum soll nun in der Kreistagssitzung am 17.06.2020 dieser Än-
derungsantrag ÄA/0053/2020/1 behandelt werden. Er bezieht sich auf die Vorlage 
BV/039/2020/1, die ebenfalls in der Beratungsfolge terminlich angepasst wurde und in der 
Kreistagssitzung am 17.06.2020 behandelt werden soll.  
In der Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport am 27.05.2020 wurde die ak-
tuelle Situation der Kultureinrichtungen in der Zeit der Corona-Pandemie besprochen. Die 
Landrätin Frau Dörk informierte die Ausschussmitglieder, dass gegenwärtig eine intensive 
Verständigung mit den Kultureinrichtungen und Veranstaltern stattfindet, um zu prüfen, wel-
che Kulturveranstaltungen und Projekte tatsächlich in diesem Jahr realisiert werden können 
und inwieweit den Veranstaltern und Projektträgern bereits im Rahmen der Vorbereitungen 
von nicht durchführbaren Veranstaltungen/Projekten mögliche Kosten entstanden sind. Die 
Beschlüsse zur Vergabe der Kulturfördermittel sollen aufrecht erhalten bleiben und mit Zu-
stimmung des Kreistages dann als Grundlage für die finanzielle Unterstützung dieser Kul-
tureinrichtungen und Projekte durch den Landkreis dienen. 
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gez. Christian Hartphiel      02.06.2020 
Unterschrift        Datum  
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